
AMT UNTERSPREEWALD

Stadt: Golßen

 öffentlich       nicht öffentlich       Dringlichkeit

Gremium Beteili-
gung

Datum der
Sitzung

TOP Beratungsstatus

Bildungs-,Jugend-,Kultur- u.
Sportausschuss

vorberatend

Planungs-, Bau-, Wirtschafts- u.
Umweltausschuss

vorberatend

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Mobilität, Infrastruktur und Schloss der
Stadt Golßen

vorberatend

Hauptausschuss 13.02.2023 vorberatend

Ortsbeirat Mahlsdorf vorberatend

Ortsbeirat Zützen vorberatend

Stadtverordnetenversammlung 27.02.2023 beschließend

Beratungsgegenstand: Grundsatzbeschluss zur  Durchführung  eines  Stadtfestes
der Stadt Golßen ab dem Jahr 2023

Einreicher der Vorlage Vorlagennummer Datum
Herr Kehling - Amtsdirektor 121-2022 27.01.2023

A. Beschlussvorlage:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
1. Die jährliche Durchführung eines Stadtfestes am 2. Augustwochenende.
2. Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  die  Ausschreibung  für  die  Planung,  Organisation,
Durchführung und mediale Bewerbung des Stadtfestes jährlich vorzunehmen.      

Begründung der Beschlussvorlage:

Nachdem im  letzten  Jahr  erstmalig  ein  vom  Gurkentag  losgelöstes  Stadtfest
stattgefunden hat, soll künftig jährlich am 2. Augustwochenende ein Stadtfest durchgeführt
werden.

Die Organisation und Durchführung des Stadtfestes soll durch einen Dienstleister erfolgen.

Hierzu ist  eine  Ausschreibung  für  die  Planung,  Organisation,  Durchführung  und  mediale
Bewerbung des  Stadtfestes  jährlich/als  Rahmenvertrag  (Nichtzutreffendes  streichen)
notwendig.

Finanzielle Mittel werden hierfür  jährlich,  abhängig von der Haushaltslage, durch die Stadt
im Haushaltsplan eingestellt.      

Hinweis:
Bei der  Durchführung  des  Stadtfestes  handelt  es  sich  um  eine  freiwillige  Aufgabe.  Die
finanziellen Mittel  sind  in  Abhängigkeit  der  jährlichen  Haushaltssituation  einzuplanen.  Bei
einer vorläufigen  Haushaltsführung  nach  §  69  Kommunalverfassung  des  Landes
Brandenburg (BbgKVerf) darf keine Aufwendung/Auszahlung erfolgen.   
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Finanzielle Auswirkungen

  Ja    Nein

Die Mittel stehen bei
dem Produktsachkonto: im i. H. von  zur Verfügung.

Die Mittel sind im Nachtragshaushalt  einzustellen.

Die Maßnahme verursacht Folgekosten in Höhe von : einmalig
jährlich
keine Folgekosten

Zugunsten der Maßnahme werden andere Mittel eingespart Ja Nein

Bei Vergaben:

Geplante Ausgaben in dem Produktsachkonto in Höhe von
noch verfügbare Mittel
Vergabevorschlag .

Anlagen
 -         

B.1. Stellungnahme des Ortsbeirates/Ortsvorstehers:
 

Anhörung war erforderlich

Ja Nein

Stellungnahme liegt anbei

Stellungnahme lag bei Versendung nicht vor

B.2. Stellungnahme Hauptausschuss:
 

Zustimmung Hauptausschuss

Ablehnung Hauptausschuss

Beschlussvorlage lag dem Hauptausschuss nicht vor

01.02.2023

Datum Unterschrift: Herr Kehling - Amtsdirektor
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C. Beschluss:  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
 

    nach dem Wortlaut der Beschlussvorlage

 in Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage wie folgt:

Begründung des Beschlusses bei  Abänderung des Wortlautes der Beschlussvorlage
oder Ablehnung der Beschlussvorlage
          

Zustimmungsempfehlung Hauptausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bildungsausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Bauausschuss:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Zustimmungsempfehlung Ausschuss  für  Stadtentwicklung,  Mobilität,  Infrastruktur
und Schloss der Stadt Golßen:
Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl Anwesend Ja Nein Enthaltung

An der Beratung und Beschlussfassung haben wegen eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 22 BbgKVerf
nicht teilgenommen:

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor
Vorsitzende der

Stadtverordnetenvertretung
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